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zu '1188/J 

Ihre Frag~n darf ich wie folgt beantworten: 

Ihre Frage 

"Wie stehen Sie zu den BefUrchtungen und Ängsten der Bevölke

rung der Gemeinde Windhaag bei Perg, und was werden Sie 

unternehmen, um die bestehenden MißstMnde abzuschaffen und 

mögliche Erweiterungen zu verhindern'?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Die im Zuge der Änderung der Luftverkehrsregeln beabsichtigte 

Neustrukturierung des Uberwachten Luftraumes hat eine erhöhte 

Sicherheit im Nebeneinander der durch die Flugsidherung 

kontrollierten und der nach Sichtflugregeln fliegenden 

Luftfahrzeuge zum Ziel. Sie ist wegen der steigenden Zahl der 

Flugbewegungen notwendig geworden und soll keine generell~ 

Ausweitung des Nahkontrollbezirkes Linz bewirken: so wäre 

z.B. nach dem vorliegenden Entwurf der - fUr die Allgemeine 

Luftfahrt - wichtige Flugplatz Freistadt in Hinkunft nicht 

mehr innerhalb des Linzer Nahkontrollbezirkes situiert. Die 

Ausdehnung der Uberwachungszone nach Norden ist aber not

wendig geworden, da sich ein großer Teil der Il)ßJ~±uJ!!§.n.t_§.!t?_b-:. 

und anflUge - flugstreckenbedingt - in diesem nördlichen 

Bereich bewegt, und im gleichen Gebiet Sichtflugverkehr. 
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insbesondere Segelflugverkehr, stattfindet. Vor Erreichen 

bzw. nach Verlassen dieser "überwachungszone" sind Instru

mentenflUge in der Regel so hoch, daß die Gefahr von Be

gegnungen mit SichtflUgen sehr gering ist. Diese Gefahr soll 

auch durch eine Änderung der Luftverkehrsregeln (Transponder

pflicht oder Verpflichtung zur Sprechfunkverbindung ab einer 

gewissen Flugh8he) noch weiter verringert werden. 

Da auch die Anflugverfahren fUr den Flughafen Linz durch die 

geplante Verordnring nicht betroffen werden, ist eine aus der 

Verordnung resultierende vermehrte Belastung der Gemeinde 

Windhaag durch Fluglärm auszuschließen. 

Seitens des Bundesministeriums fUr Landesverteidigung wurde 

jedenfalls kein Antrag auf Änderung der Luftraumstruktur im 

oberösterreichischen Zentralraum eingebracht; die im Motiven

teil der Anfrage aufgestellte Behauptung, die beabsichtigte 

Maßnahme diene der DurchfUhrung von TiefflugUbungen, kann 

ich daher aus der Sicht des Bundesministeriums fUr 8ffent

liehe Wirtschaft und Verkehr zurUckweisen. 

Wien. am 4. August 1989 

Der ~ister 
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